
Anhang zu Artikel 1 Nummer 27
Anlage 5a 
(zu § 41 Absatz 5)

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen durch die Teilnahme am 
Früherkennungsprogramm für erblich belastete Personen 

mit einem erhöhten familiären Darmkrebsrisiko

Die Maßnahmen nach § 41 Absatz 5 können von ge-
sunden und erkrankten Ratsuchenden direkt in Anspruch 
genommen werden, wenn zuvor das Vorliegen der Ein-
schlusskriterien (Zugrundelegung der Revidierten Bethasda-
Kriterien) geklärt wurde. Die entstandenen Aufwendungen 
für die Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung, Tu-
morgewebsdiagnostik und Gendiagnostik sind in Höhe der 
nachstehenden Pauschalen beihilfefähig:

1. Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung
Einmalige Pauschale in Höhe von 600 Euro je Familie. Diese 
umfasst die erstmalige Risikofeststellung und interdiszipli-
näre Beratung einer Person der Familie (einschließlich Erhe-
bung des Familienbefundes und Organisation der diagnosti-
schen Abklärung). Aufwendungen für jede weitere Beratung 
einer Person, in deren Familie bereits das Lynch-Syndrom 
bekannt ist, sind in Höhe von 300 Euro beihilfefähig. Die 
Kosten werden dem Ratsuchenden zugeordnet.

2. Tumorgewebsdiagnostik
Pauschale in Höhe von 500 Euro. Diese umfasst die immun-
histochemische Untersuchung an Tumorgewebe hinsicht-
lich der Expression der Mismatch-Reparatur-Gene MLH1, 
MSH2, MSH6 und PMS sowie gegebenenfalls die Mikrosa-
tellitenanalyse und Testung auf somatische Mutationen im 
Tumorgewebe (zur Zeit BRAF-Mutation V600E und/oder 
Methylierung des MLH1-Promotors). Ist die Analyse des Tu-
morgewebes negativ und das Ergebnis eindeutig, sind Auf-
wendungen für weitere Untersuchungen auf eine Mutation 
nicht beihilfefähig.

3. Genetische Analyse (Untersuchung auf Keimbahnmuta-
tion)
a) Einmalige Pauschale in Höhe von 3 500 Euro für 

einen an Darmkrebs Erkrankten (Indexfall).

b) Einmalige Pauschale in Höhe von 350 Euro, wenn 
es sich bei dem Ratsuchenden um eine gesunde 
Person handelt und diese nur auf eine in der Familie 
bekannte Genmutation prädiktiv oder diagnostisch 
getestet wird.

Aufwendungen für eine Genanalyse nach Nummer 3 Buch-
stabe a bei einem Indexfall sind beihilfefähig, wenn die 
Einschlusskriterien und möglichst eine abgeschlossene Tu-
morgewebsdiagnostik, die auf das Vorliegen einer MMR-Mu-
tation hinweist, vorliegen. Die Genanalyse nach Nummer 3 
Buchstabe a wird bei den Indexfällen durchgeführt. Im Fall 
eines gesunden Ratsuchenden wird der an Darmkrebs er-
krankte Verwandte untersucht, wenn nicht bereits früher eine 
entsprechende Untersuchung erfolgt ist. Bei dieser Genana-
lyse handelt es sich in der Regel um einen diagnostischen 
Gentest zur Feststellung weitergehender Therapieansätze 
bei der erkrankten Person, dessen Kosten diesem zugerech-
net werden. Wenn aus der Gentestung keine Therapieoptio-
nen mehr für die bereits erkrankte Person abgeleitet werden 
können oder wenn sie eine Beratung und Befundmitteilung 
ablehnt, wird die Genanalyse als sogenannter prädikativer 
Gentest der gesunden Person zugeordnet. Das Vorliegen 
einer solchen Voraussetzung ist durch schriftliche ärztliche 
Stellungnahme oder durch schriftliche Dokumentation der 
Ablehnung nachzuweisen.

4. Früherkennungsmaßnahmen
Aufwendungen für die Krebsfrüherkennung aufgrund der 
individuellen Empfehlungen, die im Ergebnis der Teilnahme 
am Früherkennungsprogramm für erblich belastete Perso-
nen mit einem erhöhten familiären Darmkrebsrisiko ausge-
sprochen wurden, sind beihilfefähig.


